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nachfolgend Versicherungsrnakler genannt, und

4. Die Täti0keit des Maklers beschränkt sich aufdie folgenden Veßicherungsspaden:

1.

nachfolgend Aufiraggeber gonannt, wird folgender

Versicherungsnraklervert.ag gesdrlossen:

5 l Vertrag.gegenstand

Der Auflraggeber b€traut deh lvlakler und einen eventuellen R€chtsnachfolger mit der Wahmehmung seiner
Veßicherungsangelegenheiten. Oiese Belfeuung erslreckt sich auf die künfrig vom Makler vermittelten
Versi{$€rungsverhältrisse und kann - ürenn ausdrücklich vereinbart - auch die bereits bei Abs{r rrss dbs€s Verlrages
b€stehenden Versicherungsverhältnisse erfagsen. Eine Beratung oder Belreuung gesebiicher Sozialversicherung€n ist nicht
von d€r Veßicherungsmakleda,tigkoil umfasst.

Dem Makler obliegen in diesern Rahmen die Betreuung von pdvalrechtlicfien V€rsicherungsangelegenheiten seines
Arliraggebers und insbesondere die Beschaffung d€s arr Dedong seiner Risiken erfrtrderlichen Versicherung6schutses im
Einvemehmen mit dem Auflraggeber. In dies€m Zusammenhang nimnl der Maxler eine Be.atungsfunkton gegen0ber seinem
Auflraggeber wahr.

3. Der lvakler isl ein unabhängiger Versicherungsve.mittler und steht wirßchafrlich auf der Seite des Auffraggebers, dessen
Inleressen er wahzunehmen hat.

4.

1.

Durch ZusaEe*lärung kann der Auftrag laut 5 2 Abs- 7 auf wejtere Gesdläffsbereiche ausgedehnt und laut Abs. 4 und 5 aul
beslimmte Veßicherungsspaden oder -verträge eingeschränkt werden.

5 2 Lebtr|mrumfäng

Prüfung des Versicherungsbedarts einschließlich Analyse de6 Risikos unter Bedcksichtigung der speziellen Probletne und
8edürfnisse des Auflraggebers. Dem Makler wird diesbezilglich bis zur Eindeclung der Risiken beim Ver6icherer eine
ausreichende Ausabeitungsfiist einge iumt. Benötigl der Auflraggeber sofortigen Versicherungsschulz, so hat er ein
unvetzogliches Tätigwerden mit d€m Makler schrifilich zu vereanbaren.

Der Versicherungsmakler berUctsichligt im Rahmen seiner Tätigkeit nur dio vofi Bund$aufsichtsaml tur das
Versicherungswesen (BAV) zugela3senen Veflicherer, die eine Niederlassung in der Bundesrepubljk Deulschland unterhalten
und VertEgsbedingungen in deulscher Sprache anbieten. Ausländische Veßicherer bleiben im Regelfall unb€rücksichtigl-
Sofern die Art der Rlslken oder die Mafktverhältnisse es erfordern, ist es dem Nlakler frcigestellt, Veßlcfierungen auch an im
Dienslleistungsve*ehr lätbe Versicherer 2u vemäeln- Eine recf liche Verpffichlung hbrzu best€hl alle.dings nft* .

Vemittlung der naci Absprache mit dem Auftraggeber lür notwendig erachleten Versicherungsverlrilge an einen Versicherer
mit ein€m preis-leisiungs-servicest6rken Deckungsangebot- Hierbei hend€lt es sich nichl zwingend immer um den ,,Billigsten

5. Die Täligkeit des Makl€rs bescfiränkt sich auf di6 tolgenden Versicherungsverlräge:



6. unterstützung des Auffraggebers im Schadensfall einschließlich der Veftandlungen mit dem Versiche.er, soweit die
zugrundeliegenden Versicherungsvenräge vom Versicherungsmakler vermitlelt wurden oder von ihm betreut werden.

7- Eine mi{ der veßprochenen Dienstleistung nicht in einem Zusammenhang slehende Rechtsberatung wird nichl geleistet An und
umfang der geschuldeten Dienstleistung können durch eine Einzelvereinbarung e^{eitert werden

8. Folgende weitere Geschäfrsbesorgungen sollen ebenfalls Gegenstand dieses Velt|ages sein:

S 2a michten des Auftraggebers

Der Auftrgggeber ist ar MltnirkLrng, insbesoodere zur Erteilung \rahrheilsgefiäß€r Angäben verpiichtet. Andem sich
Risjkoverhähnisse oder mjtgelejlte Tatsachen des Kurden, jst dieser velp lichlet, djes€s dem Makler unver?üglich mitzutetlen- Für
Schäden aus untedassenen oder unvollständigen Informationen hafret der Makler nicfit. Der Aufrrageber isl verpflichtet, die
Korespondenz mit dem Veßich€rcr dem Makler zu übedassen oder über ihn zu fiihren.

S 3 Ve€ütung

Die Vergüiung för dle Verftittlungs- und Betreuungslätigkejt des Versicherungsmaklers tdgt g€wohnheitsfechttich das
Versicherungsunlemehmen- Sie is1 Bestandleil der Versrcherungsprämie ZusäEliche Kosten tilr den Kunden enlstehen nichl, es sei
denn, es wurde durch besondere schdftliche Vereinbarung eine HonotaF oder Gebüh.envereinbarung (2. B. fur kaufnännische
Diefl stleistungen) getroffen.

S 4 Dateßchuts

Der Aüfrraggeber wil,igt ein, dass die vom Makler angesprochenen Versicherer im erforderlichen Umfang Daten, die sich aus den
Antragsunterlagen oder derVertragsdurchfiihrung (zum Beispiel Eeiträge, Versicherungstitlle, Risiko-^/ertragsänderungen) e€eben,
an Rückversicherer 4r Beurteilung des Risikos und der Anspüche an andere Versicherer und ihre Veöände übermitteln. Dies€
Einwilligung gilt unabhängig vom Zustandekommen des Verlrags audr für entsprechende Prüfungen bei andeMeitig beäntragten
Vert ägen und bei künfrigen Anlrtigen. Der Auftraggeb€r willigt femer ein, dass diese Ve.sich€re. allgemeine Vertrags,, Ab.ecfiftlngs-
und Leistungsdalen in geneinsamen Datenbaflken führen und an den l\/akler weitergeben, soweit dies zur ordnungsgemäßen
Durchführung seiner Veßicherungsangelegenheiten erfordedich ist. Gesundheitsdaten dürfen nur an Personen- und
Rückversidrercr übemittelt werden. An Makler dürfen sie nur weitergegeben we.den, soweit diese zur Vertragsgestattung
erfordedich sind.

5 5 Haftung

1. Die Haflung des Maklers ist im Falle leichl fuhrlässiger Verletzung seiner verlraglichen Pflicilefl auf einen Belrag von 1 Mio. €
je Schadensfall begrenzt. Der Mäkler hält bis zu dies€r Summe eino Vermdgensschaden-Haftpflichtversicherung vor. SNeit im
Einzelfalldas Risiko eines höheren Schadens besteht, hal der Auffraggeber die [,]öglichkeit, den Haffpflichtversicherungsschu?
des lllakleß aufeigene Koslen auf eine Veßicherungssumme zu efiöhen, die das übemommene Risiko abdeckl. Der Makler
gibt hiezu eine Empfehlung ab.

2. Ansprücbe auf Schadeneßätz aus dem Mekletuertrag wegen eine. leicht {ahrlässig begangenen michtverletzung vedähren in
dfei Jahßn. Die Verjährung beginnt mi1 der Entstehung des Anspruchs, lnabhängig von der Kenntnis des Gläubigers.
Spätestens ve{ähren diese Anspüche jedoch drei Jahre nach Beendigung des Makleräufrrägs.

S 6 Ve ragsdauer

Der vodiegende Venrag beginnt ab .................. und lst alf Lrnbestimmte Zeil ge$chlosseb. Evenluell bereitg bestehende Venräge
werden durch diesen erseft. Allein die Zufrtedenheil beslimml die Däuer der Geschäflsveö.dung Der Versicherur,gsmaklervenrag
kann jedezeit unter Einhaltung einereinmonaligen Fdsl von beiden Vertragsparteien durdr schdfrliche Kündigungserklärung beendet

S 7 Vollmacht

Hiermjt erteile ich der Firma RW Versicherufigsmakler Ralf Weiser oder ihrer Rechtsnachfolgerin Vollmacht, in
mdnem Namen:
. Veßicherungsverträge abzuschließen, zu ändern oderzu kündigen,

. Erklärungen zu Versicherungsverträgen abzugeben oder entgegen zu nehmen,
' beider Schadensabwicklung fi]r vom Versicherungsmakler veamittelte oder betreute Versicherungen miEuwirken,
. Zahlungen aus Abrechnungen oder Schadensabwicklungen entgegen zu nehmen, Ausk{infte bei
Sozialversicherungsträgern einzuholen und Untervollmachten auszustellen.



,,Der Makler ist berechtigt beider Erf0llung seinerAufgaben, Unteruollmachten an Finanzdiensfleister,
namenflich Maklerpools, zu erteilen und den Vedrag an Dritte zu obert.agen." ,Der Makter ist berechtigt
beider E ftillung seinerAufgaben, Untervollmachten an Finanzdiensfleister, namen ich Maklemoob, tu
erleilen.

2.

l.

g 8 Schlueebestimmungon

Anderungen oder Ergänzungen dieses Veftrages bedürfen der Schrjfrform. Dieses Formerfordernis kann nur durch eine
schriflliche Vereinbarung aufgehoben \i/erden. Mündliche Nebenabreden sind nichi getroffen.

Sollte eine Vorschrifl dieses Verlrages unwi*sam sein oder durch dae Rechtspredrung oder geseEliche Regelungen unwirksam
werden, so hat dies nicht die Unwiftsamkeit des gesamten V€rtrages zur Folge. Die nichtige Beslimmung ist dur6h eine
Regelung zu erseEen, die dem angestreblen Zweck am ehesten entspricht-

Gerichtsstand fü. alle Ansprilche aus diesem Vertrag isl lrezig-

Beide Vertragsparteien haben ein Exemplar dieses lllakleNertaages erhallen.

Ergänzende Mitteilungen

1. Der Makler ist im Vermittlerregister eingetragen.
2. Der Kunde kann die Eintragung auf der Internetseite www.vermittlenegister.de überpnifen.
3. Der Makler hält keine unmittelbare oder mittelbare Beteiligung von mehrals 10 o/o der Stjmmrechte oderdes

lGpitals an einem Versicherungsuntemehmen-
4. Ein Versicherungsunternehmen hält keine miftelbare oder unmittelbare Beteiligung von mehf als 10 o/o der

Stimmrechte oder des Kapitals am Veßicherungsmakler.
5. Beschwerdestellen - auße.gerichtliche Streltbeilegung
. Veßicherungsombudsmann e.V.,
Prof. Wolfgang Römer
Postfach 08 06 22
10006 Be in(weitere lrformätionen unter: www.versic+re.ungsombudsmann.de)
. Ombudsmann ftir die p vate K€nken- und Pflegeversicherung
Amo Surminski
Leipziger Str. 104

101 17 Berlin(weitere lnformationen unter: www.pkv-ombudsmann.de)
. Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BAFin)
Graurheindorfer Straße 1 08
53117 Bonn (weitere Informationen unter: www.bafin.de lstichworl Ombudsleute])
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